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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Der SP-Nationalrat Ricardo Lumengo (BE) wurde im November wegen Wahlfälschung
angeklagt. Bei den Berner Grossratswahlen von 2006 soll er 44 Stimmzettel eigenhändig
ausgefüllt haben. Lumengo erklärte, dass er lediglich einigen Leuten beim Ausfüllen
geholfen habe und diese dann den entsprechenden Zettel eingeworfen hätten. Der
Verdacht, dass Lumengo bei den Nationalratswahlen ebenfalls Wahlfälschung betrieben
hatte, erhärtete sich hingegen nicht. Obwohl Lumengo Berufung einlegte, forderte ihn
seine Partei zum Rücktritt aus dem Nationalrat auf. Lumengo trat in der Folge aus Partei
und Fraktion aus, ohne sein Nationalratsmandat niederzulegen. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.11.2010
MARC BÜHLMANN

Ricardo Lumengo, der 2010 wegen Wahlfälschung angeklagt wurde und in der Folge aus
seiner Partei austreten musste, im Nationalrat aber als Parteiloser verblieb, wurde vom
Obergericht des Kantons Bern in zweiter Instanz freigesprochen. Die bernische
Generalstaatsanwaltschaft legte Beschwerde gegen das Urteil ein, womit sich auch das
Bundesgericht noch mit dem Fall beschäftigen wird. Bei den
Gesamterneuerungswahlen im Herbst trat Lumengo mit der Sozial-Liberalen Bewegung
zur Verteidigung seines Nationalratssitzes an, war allerdings chancenlos. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Im Juli 2019 entschied die Berner Staatsanwaltschaft, dass sich Pirmin Schwander (svp,
SZ) nicht strafbar gemacht habe. Rund drei Jahre hatten die Behörden wegen
Verdachts auf Gehilfenschaft zur Entführung und Gehilfenschaft zum Entziehen von
Minderjährigen gegen den SVP-Nationalrat ermittelt. Angestrengt hatte das Verfahren
die KESB Biel. Schwander, der als Kesb-Kritiker gilt – er gehört dem Komitee an, das für
eine Volksinitiative, mit der der Einfluss der KESB beschnitten werden soll,
Unterschriften sammelt –, stand unter Verdacht, eine Mutter unterstützt zu haben, die
ihre Tochter nicht ins Heim zurückbrachte, sondern mit ihr untergetaucht war.
Schwander hatte die Rechtsvertretung der Mutter finanziert, was den Verdacht auf
Gehilfenschaft weckte. Die Mutter selber war 2017 zu einer Freiheitsstrafe von 30
Monaten verurteilt worden. Schwander, der sich im Fall einer Strafverfolgung nicht
hätte auf seine Immunität berufen können – die IK-NR und die RK-SR hatten 2016
entschieden, dass Schwanders Handlungen nicht mit seinem Nationalratsmandat in
Zusammenhang stehen –, gab den Medien zu Protokoll, sich eine Staatshaftungsklage zu
überlegen, da er aufgrund des Verfahrens hohe Einkommenseinbussen erlitten habe. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 26.07.2019
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Jurafrage

Le procès des trois membres du Front de libération jurassien (FLJ) a eu lieu du 14 au 18
mars devant la Cour pénale fédérale à Lausanne. Les témoins et les avocats des accusés
se sont attachés à démontrer le caractère politique des attentats commis, alors que le
ministère public se refusait à entamer le procès de la question jurassienne. Dans son
jugement, considéré par beaucoup d'observateurs comme un acte d'apaisement, la
Cour a condamné les principaux accusés à huit et sept ans de réclusion. Mais, pendant
les cinq premiers mois de l'année; un autre groupe s'est livré à des attentats criminels
dans le Jura. Ses membres ont été arrêtés au début de juin et incarcérés. La tension
résultant de cette pression terroriste devait rebondir en octobre, lorsque le principal
prévenu, Jean-Baptiste Hennin, s'évada et parvint à se réfugier en France où il
demanda l'asile politique. Une demande d'extradition a été présentée au
Gouvernement français. A la fin de l'année, le tribunal chargé de statuer n'avait pas
encore pris de décision sur le caractère politique ou non des attentats commis,
déterminant pour refuser ou accorder l'extradition. Quoique le Rassemblement
jurassien (RJ) s'interdise la violence pour parvenir à ses buts, il a pris les terroristes
sous sa protection et saisi les occasions données par le procès du FLJ et par l'évasion
de Hennin pour proclamer ses revendications en Suisse et à Paris. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.11.1966
FRANÇOIS-L. REYMOND
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Bereits ans Bundesgericht gelangt sind Beschwerdeführer, welche mit derselben
Begründung wie die Jurassier (Berner Finanzaffäre) die Abstimmung vom Herbst 1983
über die Kantonszugehörigkeit des Laufentals anfechten. Einen ersten Erfolg konnten
sie verbuchen, indem das Bundesgericht den Berner Grossen Rat anwies, trotz der
Überschreitung der Rekursfrist auf die Klage einzutreten. Mit dem Argument, dass die
finanzielle Unterstützung das Abstimmungsresultat nicht entscheidend beeinflusst
hätte, validierten die Berner Parlamentarier das Plebiszit ein zweites Mal. Die prompt
eingereichte neue Klage beim Bundesgericht könnte nun dazu führen, dass sich dieses
doch noch materiell zu den Plebisziten äussern muss. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.12.1987
HANS HIRTER

Die Befürworter eines Kantonswechsels des bernischen Amtsbezirks Laufen zu
Baselland konnten am 20. Dezember einen grossen Erfolg verzeichnen: Das
Bundesgericht hiess ihre Beschwerde gegen die Abstimmung vom 11. September 1983,
in welcher sich die Stimmberechtigten mit 4'675 zu 3'575 Stimmen für den Verbleib im
Kanton Bern entschieden hatten, gut. Gemäss dem Urteil hatte damals die Berner
Regierung mit ihrer versteckten finanziellen Unterstützung der Berntreuen im Umfang
von rund CHF 330'000 auf unstatthafte Weise in die Kampagne eingegriffen. Dass diese
Zahlungen im Geheimen und ohne ausreichende gesetzliche Grundlage vorgenommen
worden waren, bezeichnete das Gericht als besonders verwerflich. Die Berner
Regierung nahm das Urteil zur Kenntnis und stellte eine möglichst rasche Wiederholung
des Plebiszits über einen allfälligen Kantonswechsel des Laufentals in Aussicht. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 21.12.1988
HANS HIRTER

Nach dem Bekanntwerden der verdeckten Zahlungen der Berner Regierung an die
berntreuen Organisationen hatte die jurassische Regierung beim Bundesgericht
Beschwerde gegen die Plebiszite von 1974 und 1975, welche zum Verbleiben der drei
südlichen jurassischen Bezirke bei Bern geführt hatten, erhoben. Am 13. März beschloss
das Bundesgericht einstimmig, aus formalen Gründen auf diese Beschwerde nicht
einzutreten. Da der Kanton Jura zur Zeit der Plebiszite noch nicht existiert hat, kommt
ihm gemäss dem Urteil keine Klagelegitimation zu; eine Beschwerde hätte demnach
zeitgerecht, d.h. nach der Aufdeckung der verdeckten Zahlungen, von einer 1974
stimmberechtigten Person eingereicht werden müssen. Das Bundesgericht wies
gleichzeitig auch die jurassische Klage auf Rückerstattung eines Teils der Schwarzgelder
ab. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.03.1991
HANS HIRTER

Am 13. März beurteilte das Bundesgericht die Beschwerde gegen die Nichtvalidierung
der Volksabstimmung vom 12. November 1989, welche eine knappe Mehrheit zugunsten
eines Wechsels zu Baselland ergeben hatte, durch den bernischen Grossen Rat. Mit 4:1
Stimmen hiess es die Beschwerde gut und entschied sich damit gegen eine
Wiederholung des Urnengangs. Die vom bernischen Parlament beanstandeten
Unstimmigkeiten wurden zwar nicht bestritten, aber als nicht entscheidend für den
Ausgang der Abstimmung erachtet. Das Bundesgericht lehnte danach auch ein
Revisionsbegehren von berntreuen Laufentalern ab. 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.07.1991
HANS HIRTER

Die 1990 vom jurassischen Parlament für gültig erklärte Volksinitiative "Unir" des RJ,
welche von den Kantonsbehörden eine aktive Politik für eine Eingliederung der beim
Kanton Bern verbliebenen südjurassischen Bezirke fordert, war von der bernisehen
Regierung mit einer staatsrechtlichen Klage beim Bundesgericht angefochten worden.
Dieses erklärte am 17. Juni die Initiative "Unir" für ungültig, weil sie gegen die in der
Bundesverfassung verankerte Bestandesgarantie für die Kantone verstosse, und
forderte die jurassischen Behörden auf, ihr keine Folge zu geben. In der schriftlichen
Begründung führten die Richter aus, unzulässig sei nicht der Wunsch nach einer
Vereinigung an sich, sondern dass dieses Ziel nicht in einem einvernehmlichen
Verfahren mit Bern und dem Bund angestrebt werden soll, sondern mit
Propagandaaktionen auf dem Gebiet des Kantons Bern.
Bereits vor diesem Entscheid hatte die jurassische Regierung dem Parlamentsauftrag
von 1990 entsprochen und ein Ausführungsgesetz zur Initiative "Unir" vorgelegt. Dieses
proklamiert, dass das Erreichen der "institutionellen Einheit" des Juras (d.h. des
Zusammenschlusses aller sechs Bezirke) eines der wichtigsten Ziele des Kantons sein
soll. Für die Koordination der diesbezüglichen kantonalen Aktivitäten ist die Einsetzung
eines Delegierten für die Wiedervereinigung vorgesehen. Nicht allein diese Aktivitäten,
sondern auch private Organisationen, welche sich für diese Ziele einsetzen, will die

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.11.1992
HANS HIRTER
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Regierung über einen speziellen Budgetposten finanzieren. Zudem soll ein aus
Vertretern des Kantons Jura und Bewohnern der drei bernjurassischen Bezirke
gebildeter Rat Vorschläge für die Organisation eines gemeinsamen Kantons erarbeiten.
Das Parlament des Kantons Jura hiess dieses Gesetz in erster Lesung bei
Stimmenthaltung der Freisinnigen gut. Nach dem Bundesgerichtsurteil über die
Initiative "Unir" drängte das RJ auf eine unveränderte Verabschiedung in zweiter
Lesung. Die Regierung und die vorberatende Kommission schlugen hingegen vor, das
Gesetz etwas zu entschärfen, indem die gemeinsame Kommission nicht vom Kanton
Jura sondern von der vom Bundesrat eingesetzten Konsultativkommission ernannt
werden soll; überdies wurde jede Erwähnung der Initiative selbst vermieden. Das
Parlament hiess in zweiter Lesung das so überarbeitete Gesetz mit 40 zu 12 Stimmen
bei drei Enthaltungen gut. Der Widerstand kam von der FDP, welche nicht gegen das
Gesetz an sich opponierte, sondern vor allem gegen die finanzielle Unterstützung von
privaten Organisationen, welche für eine Vereinigung kämpfen. Die Aktivitäten dieser
Organisationen (RJ, Bélier, Unité jurassienne) hätten sich nach Ansicht der FDP bisher
nur kontraproduktiv auf das auch vom jurassischen Freisinn befürwortete Ziel einer
Wiedervereinigung ausgewirkt. Die bernische Regierung reichte unverzüglich eine
Beschwerde beim Bundesrat ein, worin sie von ihm Massnahmen zur Durchsetzung des
Bundesgerichtsentscheides forderte. 9

Das Bundesgericht hatte Ende 1991 die Strafe von 22 Monaten Zuchthaus gegen ein
wegen der Zerstörung eines mittelalterlichen Brunnens in der Berner Altstadt
verurteiltes Mitglied der Gruppe Bélier bestätigt. Der Verurteilte, Pascal Hêche, reichte
daraufhin bei den jurassischen Behörden ein Asylgesuch ein. Er brachte damit die
Kantonsregierung in eine schwierige Lage. Diese ist einerseits gegenüber dem Kanton
Bern, der ein Auslieferungsgesuch gestellt hatte, gemäss dem Gesetz über die
Bundesrechtspflege zu Rechtshilfe verpflichtet. Andererseits würde sie bei einer
Auslieferung eines militanten Kämpfers für die jurassische Einheit an Bern unter
massiven Beschuss aus den eigenen Reihen geraten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma
tat sich auf, als nachträglich von Juristen eine seit Jahrzehnten nicht mehr
angewendete Verfassungsbestimmung (Art. 67 BV) entdeckt wurde, die es den Kantonen
ermöglicht, bei politischen Delikten auf eine Auslieferung zu verzichten. Das letzte Mal
war diese Bestimmung vor 70 Jahren angewendet worden, als der Kanton Schaffhausen
die Auslieferung eines im Aargau wegen "landesverräterischer" Publikationen
verurteilten Politikers verweigerte. Die jurassischen Behörden kündigten an, mit dem
Entscheid über die Auslieferung zu warten, bis das Bundesgericht entschieden hat, ob
es sich bei der Tat um, wie von den bernischen Gerichten behauptet, einen
Vandalenakt oder um ein politisches Delikt gehandelt hat. Die Berner Regierung
ersuchte in der Folge das Bundesgericht um ein diesbezügliches Urteil. Im Dezember
entschied dieses, dass es sich bei der Tat im weitesten Sinne um ein politisches Delikt
gehandelt hat. Dies habe zwar keine Strafmilderung zur Folge, erlaube aber dem Kanton
Jura, auf die Auslieferung an Bern zu verzichten und die Strafe selbst zu vollziehen. Eine
Neubeurteilung des Falls durch ein jurassisches Gericht kommt gemäss dem Urteil des
Bundesgerichts nicht in Frage, da damit die Grundregel verletzt würde, dass jemand für
eine Tat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt werden darf. (Zur Zerstörung des Berner
Gerechtigkeitsbrunnens siehe auch hier.) 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.12.1992
HANS HIRTER

Vor dem Bundesstrafgericht in Lausanne fand der Prozess gegen den ehemaligen Leiter
des Bélier, Daniel Pape, sowie zwei weitere Ex-Mitglieder dieser Organisation statt, die
1993 wegen Besitz von Sprengstoff resp. Anschlägen verhaftet worden waren. Das Urteil
von 2 (für Pape) resp. 15 und 18 Monate bedingt wurde von der Presse als milde
bezeichnet und in einen Zusammenhang mit der Entspannung der politischen Situation
im Berner Jura gebracht. 11

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.06.1995
HANS HIRTER

Alors que Moutier votait à nouveau sur son appartenance cantonale le 28 mars 2021, la
justice bernoise s'est penchée ces derniers mois sur les cas de soupçons de fraude
électorale en lien avec l'annulation du vote du 18 juin 2017.  Le Ministère public du Jura
bernois-Seeland avait ouvert en juillet 2020 seize instructions, dont six ont été
classées, notamment car les prévenu.e.s ont pu prouver que leur domicile se trouvait
bien à Moutier. Quatre condamnations ont été prononcées par voie d'ordonnance. Six
personnes mises en accusation devaient comparaître devant la justice. 
Les deux premiers procès ont débouché sur des acquittements. La première prévenue
louait certes un appartement dans la commune jurassienne de Courtételle, mais

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.02.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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habitait dans les faits encore chez ses parents à Moutier au moment du vote. Dans le
second cas, le juge unique a conclu que l'accusée n'avait pas agi avec l'intention de
tricher. En janvier 2017, celle-ci avait déplacé ses papiers de Valbirse à Moutier, où
habitaient ses parents. Elle avait ainsi seulement pris part au vote, de manière certes
illicite, car elle avait reçu le matériel, sans mauvaises intentions. Une condamnation
pénale n'était ainsi pas nécessaire aux yeux du juge.
Une première condamnation a été prononcée à l'encontre d'un prévenu qui louait un
appartement vétuste à Moutier. Il partageait cet appartement avec un couple, qui avait
déjà accepté une condamnation par voie d'ordonnance. Le juge Josselin Richard,
convaincu que le logement n'était qu'un prétexte pour pouvoir participer au scrutin, a
condamné cet ancien conseiller de ville et militant pro-jurassien à une peine de CHF
8'250 avec sursis de deux ans. Il devra de plus s'acquitter d'une amende additionnelle
de CHF 1'650 et de CHF 2'900 de frais de justice.
Le quatrième procès a abouti à une double condamnation. Les prévenu.e.s formaient
un couple et habitaient à Eschert, alors que leurs papiers étaient déposés à Moutier. Le
mari a même été conseiller de ville jusqu'en 2018. Élu pro-bernois, il avait signé le
recours ayant provoqué l'annulation du vote. Détail cocasse, le vote du couple s'était
neutralisé, l'une ayant voté oui et l'autre non. L'homme a été condamné à une peine de
60 jours-amende à CHF 120 avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende
additionnelle de 15 jours-amende à CHF 120. Son épouse a écopé de 60 jours-amende à
CHF 30, avec deux ans de sursis.
Le dernier cas reste encore en suspens. 12

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

270 entreprises, patronnées par l'Union maraîchère suisse (UMS), avaient intenté un
procès contre la Confédération afin que celle-ci les dédommage pour leurs pertes de
gains consécutives aux effets de la catastrophe de Tchernobyl; la production de
légumes, largement contaminée, n'avait pu être vendue. La Cour suprême du canton de
Berne avait, en 1989, donné raison, dans un premier temps, à l'UMS. L'administration
fédérale des finances avait cependant fait recours auprès du Tribunal fédéral afin que
celui-ci crée un précédent dans un domaine nouveau; les plaignants avaient fondé leurs
exigences sur la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire encore
inusitée. La Cour fédérale a rejeté, en 1990, à l'unanimité, le recours de
l'administration, chargeant la Confédération d'indemniser entièrement les lésés et a
renvoyé le dossier à la justice bernoise afin qu'elle chiffre le montant dû aux
maraîchers. En fin d'année, celle-ci se prononçait pour une somme de 8,7 millions de
CHF. 13

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 21.12.1990
SERGE TERRIBILINI

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die Klage eines Bieler Ehepaars vor dem Berner Verwaltungsgericht rückte im Mai 2020
die diskriminierende Praxis einiger Kantone bezüglich des Verfahrens rund um die
Erhebung der Steuern von Ehepaaren ins Licht der medialen und politischen
Aufmerksamkeit. Das Paar hatte sich dagegen gewehrt, dass sich Formulare zur
Steuererklärung von Verheirateten im Kanton Bern nur an den Ehemann richteten und
dieser somit der alleinige Begründer des Steuerfalls sei. Frauen werden hingegen
lediglich als Zweitpersonen aufgeführt. Zudem würden das Formular der
Steuererklärung sowie sämtliche Quittungen über Rückzahlungen und Ratenzahlungen
bei getrennten Wohnsitzen nur an denjenigen des Ehemanns geschickt und
ausschliesslich an diesen adressiert. Die Ehefrau hatte überdies erfolglos versucht, eine
Fristerstreckung zu beantragen; das Onlineformular erlaubte die aber ausschliesslich
dem Ehemann. Schliesslich durfte auch das Konto für Rückzahlungen nur auf den
Ehemann oder auf beide Ehepartner lauten, nicht aber ausschliesslich auf die Ehefrau.
In der Folge übte das Paar zivilen Ungehorsam und weigerte sich, das Formular zur
Steuererklärung auszufüllen. Die stattdessen eingereichte handschriftliche
Steuererklärung auf neutralem Papier akzeptierten die Steuerbehörden jedoch nicht,
schätzten das Paar ein und erteilten ihnen eine Busse wegen fehlender Steuererklärung.

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Damit zog das Ehepaar nun vor das Verwaltungsgericht und forderte einen frei
wählbaren Dossierhalter oder eine frei wählbare Dossierhalterin, wie es bei
gleichgeschlechtlichen Paaren bereits möglich ist, sowie geschlechtsneutral formulierte
Formulare, eine Aufhebung der Bussen und Mahngebühren, Schadenersatz für ihren
Aufwand (CHF 5482) sowie eine Genugtuung (CHF 2000). 
Gegenüber den Medien forderte die Anwältin des Paars, alt-Nationalrätin Margret
Kiener-Nellen (sp, BE) Finanzminister Maurer zum Handeln auf, zumal das EFD die
Oberaufsicht über die kantonalen Steuerverfahren trage. Dabei gehe es nicht nur um
Fairness, es solle auch überprüft werden, inwiefern «finanzielle Risiken aus der
Ungleichbehandlung» entstünden. Betroffen sei überdies nicht nur der Kanton Bern,
sondern auch zahlreiche weitere Kantone, etwa Zürich, Genf oder Solothurn, war den
Medien zu entnehmen. In einer Interpellation wollte Ursula Schneider Schüttel (sp, FR;
Ip. 20.3528) vom Bundesrat wissen, ob er von der Problematik Kenntnis habe, ob er
interveniert habe oder intervenieren werde und ob ein entsprechendes Kreisschreiben
verfasst werden solle. Die auf die Herbstsession 2020 angesetzte Diskussion zu dem
Thema wurde verschoben.
Erste Folgen hatte das Gerichtsverfahren im Kanton Zürich. Dieser entschied aufgrund
entsprechender kantonaler Vorstösse, die Steuererklärung zukünftig geschlechtsneutral
zu formulieren, beliess die Trägerschaft des Steuerdossiers jedoch aus
organisatorischen Gründen beim Mann. Die Berner Steuerverwaltung lehnte eine
Änderung als zu aufwändig ab. Das klagende Ehepaar ergänzte seine Argumentation in
der Folge um einen Verweis auf die UNO-Frauenkonvention, was die Medien auf die
Möglichkeit einer allfälligen zukünftigen Klage vor dem EGMR verweisen liess. 14

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

En réponse au recours déposé en 1994 par les auteurs de l'initiative populaire
cantonale visant à protéger l'Aar (BE), le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que
les FMB avaient bel et bien violé le principe de neutralité politique lors de la campagne
précédant la votation sur ce sujet. Au vu du net résultat auquel cette dernière avait
donné lieu (57,4% des voix contre l'initiative), la Haute cour a toutefois considéré que
les agissements peu corrects des FMB n'avaient pu avoir de conséquences directes sur
l'issue du scrutin. 15

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.07.1995
LIONEL EPERON

Das Ringen um die Erhöhung der Staumauer beim Kraftwerk an der Grimsel ging im
Dezember 2015 in die nächste Runde. Zankapfel war primär die Frage nach dem Erhalt
und der Schutzbedürftigkeit der Moorlandschaften entlang des Ufers des bestehenden
Stausees. Mit der Erhöhung der Staumauer um 23 Meter und der Flutung der
Moorgebiete würde nach Ansicht der Gegnerinnen und Gegner eine zu kostbare
Landschaft zerstört werden. 
Nachdem das Berner Verwaltungsgericht im Jahr 2015 die vom kantonalen Grossen Rat
erteilte Konzession von 2012 aufgehoben hatte, reichte die Kraftwerke Oberhasli AG
(KWO) beim Bundesgericht Beschwerde gegen den Entscheid ein. Ebenfalls aktiv wurde
daraufhin der Kanton Bern, der eine entsprechende Standesinitiative (Kt. Iv. 16.316)
verfasste mit dem Ziel, erneuerbare Energievorhaben künftig auch in Moorlandschaften
zu ermöglichen. Im April 2017 hob das Bundesgericht jedoch den Entscheid des
Verwaltungsgerichts betreffend die Konzessionsrückweisung auf und bestätigte eine
vom Bundesrat festgelegte, untere Grenze der zu schützenden Moorlandschaft
(Perimetergrenze) bei 27 Metern über dem bestehenden Seespiegel. Bis zu dieser Höhe
sollte eine Flutung der bestehenden Seeuferlandschaft zukünftig also möglich sein. Der
Fall ging damit zur Neubeurteilung zurück an das Berner Verwaltungsgericht. 16

GERICHTSVERFAHREN
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MARCO ACKERMANN

Nachdem die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) nach jahrelangem Streit um die Erhöhung
der Grimsel-Staumauer (BE) das Projekt für einige Zeit auf Eis gelegt hatten, räumte
das Verwaltungsgericht des Kantons Bern im Sommer 2019 die letzten drei
Beschwerdepunkte verschiedener Naturschutzorganisationen aus und bestätigte eine
2012 erteilte Konzession. Das Gericht wendete damit das 2017 in einem Referendum
angenommene EnG zugunsten des Projekts an, demgemäss Anlagen zur Produktion von
erneuerbarer Energie von gleichrangigem, nationalem Interesse sind wie beispielsweise
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der Erhalt von Schutzlandschaften. Zwei Vereinigungen (Aqua Viva und die Greina-
Stiftung) gaben sich damit aber nicht zufrieden und zogen den Fall daraufhin erneut
weiter ans Bundesgericht. 
Im November 2020 entschied das oberste Schweizer Gericht daraufhin, dass die
erteilte Konzession an den Berner Regierungsrat zurückzuweisen sei. Die Berner
Regierung müsse die Interessenabwägung zwischen Naturschutz – in diesem Fall
zwischen dem Erhalt der Moorlandschaften entlang des bestehenden Stausees – und
dem Ausbau der erneuerbaren Energien im kantonalen Richtplan vornehmen. Das Urteil
betraf zudem auch ein zweites Projekt der KWO (Errichtung einer neuen Staumauer
beim Triftgletscher (BE)), das ebenfalls an den Berner Regierungsrat zur Neubeurteilung
zurückzuweisen sei.
Wie der NZZ zu entnehmen war, plane die KWO jedoch, den Bau des Kraftwerks – wenn
überhaupt – erst in den kommenden Jahren in Angriff zu nehmen, wenn die
Rahmenbedingungen besser seien. So könne beispielsweise der Ausstieg Deutschlands
aus der Atomenergie im Jahr 2022 Investitionen im Stromsektor wieder attraktiver
machen. Auch hier machte jedoch das Bundesgericht eine Vorgabe, wonach
Konzessionen eine Frist für die Realisierung der Projekte beinhalten müssen: «Eine
Konzession auf Vorrat darf es also nicht geben», resümierte «Der Bund» dieses Urteil. 
Mit dem Bundesgerichtsentscheid, der auch für weitere solche Projekte in der Schweiz
wegweisend sein dürfte, wurde das schon seit Jahren umstrittene Bauvorhaben um die
Erhöhung der Grimsel-Staumauer vorerst ausgebremst, wie der Bundesrat in einer
Antwort auf eine Frage (A 20.5783) von Jacques Bourgeois (fdp, FR) zur Auswirkung
dieses Bundesgerichtsurteils auf die Energiestrategie 2050 festhielt. Eine
Effizienzerhöhung solcher Verfahren prüfe das UVEK derzeit im Rahmen eines
angenommenen Postulats Chevalley (glp, VD; Po. 19.3730), erklärte der Bundesrat
weiter. Das potenzielle Stromproduktionsvolumen des Grimselprojekts von zusätzlichen
240 GWh Energie, das den Strombedarf von 60'000 bis 100'000 Haushalten vor allem
auch in den Wintermonaten decken könnte, würde gemäss NZZ rund 20 Prozent des
geplanten nationalen Ausbaupotenzials ausmachen. 17

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Das Bundesgericht verdeutlichte in einem Grundsatzurteil die massgebenden
Gesichtspunkte für das Bewilligen von bäuerlichen Wohngebäuden ausserhalb der
Bauzone gemäss dem Raumplanungsgesetz (RPG) von 1980. Die bisherige
bundesgerichtliche Praxis anerkannte zusätzlichen Wohnraum für landwirtschaftliche
Betriebe nur dann als zonenkonform, wenn es sich um einen Betrieb mit
existenzsichernder Bewirtschaftung handelt. Das bernische Verwaltungsgericht berief
sich bei einem Entscheid über die Erhaltenswürdigkeit eines Bauernbetriebs jedoch
allein auf das 1994 in Kraft getretene Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht,
welches dem erzielten Ertrag keine Bedeutung zumisst und dann von einem
landwirtschaftlichen Gewerbe spricht, wenn für die Bewirtschaftung jährlich
mindestens die halbe Arbeitskraft einer Familie (2'100 Arbeitsstunden) geleistet wird.
Gegen diesen Entscheid rief das Bundesamt für Raumplanung das Bundesgericht an.
Dieses lehnte eine schematische Anwendung des Kriteriums Arbeitsaufwand ab und
führte an, dass wichtige Anliegen der Raumplanung - insbesondere die Verhinderung
der Zersiedelung - ebenfalls zu respektieren seien. Ein Kriterium für die
Zonenkonformität sei etwa, ob die Bauernfamilie ständig auf dem Hof präsent sein
müsse, oder ob sie den Betrieb von einer nahen Bauzone aus bewirtschaften könne. Zu
beachten seien der Typ, die Grösse und die Lage eines Betriebs. 18

GERICHTSVERFAHREN
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EVA MÜLLER

In einem Aufsehen erregenden Urteil entschied das Bundesgericht im April 2022, dass
Gemeinden bei Um- und Aufzonungen von Grundstück Mehrwertabgaben erheben
müssen. Bei Einzonungen (das Überführen von Kulturland in die Bauzone), Aufzonungen
(das Überführen von Land aus der Industriezone in die Bauzone) und Umzonungen (die
Änderung von Nutzungsmöglichkeiten von Land in der Bauzone, z.B. wenn ein
zusätzliches Stockwerk gebaut werden darf) gewinnt das betroffene Land für die
Besitzerinnen und Besitzer an Wert. Laut RPG müssen als Ausgleich für die Vorteile, die
für die Besitzerschaft durch Einzonungen entstehen, Abgaben von mindestens 20
Prozent erhoben werden. Nun hat das Bundesgericht am Fall der Berner Gemeinde
Meikirch entschieden, dass auch bei Auf- und Umzonungen zwingend ein Ausgleich der
Planungsvorteile geschehen müsse. Gemeinden sollen also nicht frei entscheiden
können, in solchen Fällen keine Abgaben zu erheben. Laut dem Anwalt des
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Beschwerdeführers, Urs Eymann, erhoben rund 70 Prozent der Berner Gemeinden
keine Abgaben. Wie die Zeitung «Der Bund» berichtete, gab die zuständige Berner
Regierungsrätin Evi Allemann (BE, sp) bekannt, der Kanton sei bereits daran, eine
Revision des Baugesetzes zu prüfen. 19

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Das OHG bestimmt, dass namentlich bei Sexualdelikten dem urteilenden Gericht
wenigstens eine Person angehören muss, die gleichen Geschlechts ist wie das Opfer.
Das Obergericht des Kantons Bern weigerte sich, diese Bestimmung beim Einzelrichter
anzuwenden, mit der Begründung, dies komme einem Berufsverbot für männliche
Einzelrichter gleich. In der Fragestunde der Frühjahrssession 1993 darauf
angesprochen, taxierte Bundesrat Koller diese Argumentation als unzulässig und
verwies auf die Möglichkeit, den Rechtsanspruch des Opfers vor Bundesgericht
durchzusetzen. 20

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.03.1993
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Ein weiteres Urteil bezüglich EL fällte das Bundesgericht im September 2020 und zwar
in der Frage, ab wann bei rückwirkender Berechnung von EL Freizügigkeitsgelder
angerechnet werden. Dem Betroffenen waren im Februar 2018 rückwirkend ab
November 2014 eine ganze IV-Rente sowie EL zugesprochen worden. Im April 2018
wurde sein Pensionskassenguthaben frühzeitig ausbezahlt, was bei Bezug einer vollen
Invalidenrente möglich ist. Bei der rückwirkenden Berechnung der EL wurde nun das
Freizügigkeitsguthaben aber bereits ab November 2014 angerechnet. Nachdem das
Verwaltungsgericht des Kantons Bern eine entsprechende Beschwerde abgewiesen
hatte, entschied das Bundesgericht im Sinne des Klägers: Das Freizügigkeitsguthaben
sei erst ab 1. März 2018 zu berücksichtigen, zumal nur tatsächlich vorhandene Vermögen
und Einkommen angerechnet werden dürfen, über die auch verfügt werden kann. Da
die Möglichkeit zum Bezug des Freizügigkeitsgeldes erst ab dem Zeitpunkt bestehe, ab
dem die IV-Verfügung rechtskräftig sei, könne das Guthaben auch erst ab dann
angerechnet werden. 21
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Das Bundesgericht verneinte einen Anspruch von ausserchristlichen
Glaubensgemeinschaften auf Begräbnismöglichkeiten im öffentlichen Raum, wenn
deren Riten den Bestattungsverordnungen in der Schweiz widersprechen, befand aber,
dass man insbesondere den Musulmanen die Möglichkeit geben sollte, eigene Friedhöfe
zu eröffnen. Dieses Urteil bewog die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, den
Wunsch der Muslime nach separaten Grabfeldern auf öffentlichen Friedhöfen endgültig
abschlägig zu beantworten. Anders verhielt sich die Stadt Bern, welche den Moslems ab
2000 auf einem der städtischen Friedhöfe ein eigenes Gräberfeld zur Verfügung stellen
wird, in welchem die Gläubigen des Islam zwar nicht vollumfänglich nach den Ritualen
ihrer Religion, aber dennoch nach deren wichtigsten Regeln (Ausrichtung auf Mekka,
möglichst lange – wenn auch nicht ewige – Grabesruhe) bestattet werden können. Nach
wie vor keine Lösung ist für die Hindus abzusehen, welche die Asche ihrer
Verstorbenen nach den Gesetzen ihres Glaubens einem fliessenden Gewässer
übergeben sollten, was ihnen vom Schweizer Gewässerschutz her verboten ist. 22
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Bereits kurz vor dem Abstimmungssonntag im November 2020 zur
Konzernverantwortungsinitiative reichten die Jungfreisinnigen in fünf Kantonen (AG,
BE, SG, TG, ZH) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Landeskirchen und deren
aktive Beteiligung am Abstimmungskampf zu Gunsten der Initiative ein. Als die
Kantonsregierungen nicht darauf eintraten, da diese Frage auf nationaler Ebene
geregelt werde, richtete die Jungpartei ihre Beschwerde an das Bundesgericht. Sie
beschuldigte die Kirchen, gegen Artikel 34 der Bundesverfassung – welcher
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit vorschreibt – verstossen zu haben,
und verlangten, dass sich die Religionsgemeinschaften in zukünftigen
Abstimmungskämpfen neutral verhalten müssten. In einer Stellungnahme an das
Bundesgericht, welche in den Medien teilweise veröffentlicht wurde, teilte die
Bundeskanzlei (BK) die Vorwürfe der Jungpartei und stellte fest, dass das Engagement
der katholischen und reformierten Landeskirchen im Zuge des Abstimmungskampfes
zur KVI «zumindest grenzwertig» gewesen sei, insbesondere da Gegenargumente
keinen Eingang in ihre Argumentation gefunden hätten. Die Kirche sei eine öffentlich-
rechtlich anerkannte Körperschaft, welche einen staatlichen Auftrag wahrnehme. Dafür
erhalte sie gewisse Privilegien, wie etwa das Recht, Steuern erheben zu dürfen, was sie
dazu verpflichte, sich an Grundrechte wie die Gewährung der Abstimmungsfreiheit zu
halten. Inwiefern die Kirchen im Rahmen ihrer Werbung für die KVI gegen diese
Vorgaben verstossen hätten, sei zu klären. 

Im März 2021 schrieb das Bundesgericht die fünf Stimmrechtsbeschwerden der
Jungfreisinnigen als gegenstandslos ab. Das aktuelle Interesse, welches nötig sei, um
ein solches Leiturteil zu fällen, sei nicht gegeben, da die Initiative am Ständemehr
gescheitert sei. Das Bundesgericht stimmte jedoch zu, dass ein Interesse bestehen
könnte, in diesem Feld Klarheit zu schaffen – jedoch sei dies nur möglich, wenn sich die
kirchlichen Interventionen im Abstimmungskampf auf das Ergebnis auswirken würden.
Während die Jungfreisinnigen das Urteil bedauerten und weiterhin auf ihrer Forderung
nach Neutralität der Kirchen bestanden, begrüsste das Komitee «Kirche für
Konzernverantwortung», dem über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien angehörten, das
Ergebnis. Es sei selbstverständlich, dass sich die Kirche in einer Demokratie zu
politischen Fragen äussere und an öffentlichen Debatten teilnehme. Gleichzeitig seien
sich die Kirchen auch bewusst, dass eine Aufarbeitung angezeigt sei – eine solche
versprachen in der Folge Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz (RKZ), sowie Rita Famos, die neue Präsidentin der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS). 23

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.03.2021
SARAH KUHN

Sprachen

Im Spannungsverhältnis zwischen Sprachenfreiheit und Territorialitätsprinzip
gewichtete das Bundesgericht in einem konkreten Anwendungsfall die individuelle
Sprachenfreiheit höher als das Interesse einer Gemeinde an einer homogenen
Sprachenlandschaft und rügte die Erziehungsdirektion des Kantons Bern, die einem in
einer deutschsprachigen Gemeinde an der Sprachengrenze wohnhaften Kind untersagt
hatte, auf Kosten der Eltern eine französischsprachige Primarschule in der Stadt Biel zu
besuchen. In ihrem Grundsatzurteil beschieden die Lausanner Richter, eine
offensichtliche Beschränkung der Sprachenfreiheit sei nur zulässig, wenn sie auf einer
genügenden gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und sich als
verhältnismässig erweist. 24
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Ein ehemaliger Landrat aus dem Kanton Baselland reichte daraufhin bei einem Gericht
im Kanton Bern eine Klage ein, welche verlangte, die Erziehungsdirektoren seien im Sinn
einer vorsorglichen und einstweiligen Massnahme anzuweisen, sämtliche Schritte zur
Einführung der neuen deutschen Schreibweise zu sistieren, bis in der Bundesrepublik
ein endgültiger Entscheid zu dieser Frage gefallen sei. Die
Erziehungsdirektorenkonferenz sah sich trotz dieser Klage keineswegs gemüssigt, von
ihren Plänen, die Reform ab 1998 schrittweise einzuführen, abzuweichen. Auch sie
betonte, die Reform sei sinnvoll, gehe nicht zu weit und bilde vor allem für die Schulen
eine Erleichterung. Das Berner Gericht trat auf die Klage ohnehin nicht ein, weil der
Kläger nicht glaubhaft machen konnte, dass er durch die Reform in seinen persönlichen
Rechten betroffen sei. 25
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Das Verfahren um das 2011 bei der Ausschaffungsinitiative eingesetzte Inserat mit dem
Titel „Kosovaren schlitzen Schweizer auf“ wurde 2014 wieder aufgenommen. Zwar
wollte die Staatsanwaltschaft Bern das Verfahren 2013 eigentlich ad acta legen, weil der
in seiner Rolle als Parteipräsident als Hauptverantwortlicher betrachtete Toni Brunner
parlamentarische Immunität genoss. Sie wurde aber vom Berner Obergericht im August
2014 aufgrund einer Beschwerde der beiden Kosovaren, die das Verfahren angestrebt
hatten, angewiesen, die Untersuchung wieder aufzunehmen. In die Kritik gerieten
verschiedene Inserate der SVP auch im Länderbericht der Europäischen Kommission
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI): Die SVP verwende extrem intolerante Bilder und
eine ebensolche Sprache. Die Volkspartei wehrte sich, der Bericht enthalte zahlreiche
Fehler und sei eine Bestätigung der abgehobenen und unseriösen Arbeitsweise solcher
Gremien. 26
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